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Eigentum un wirtschaftliche Mitbestimmung

Sıind Eigentum Unternehmen und wırtschaftliche Mıtbestimmung ım Unternehmen
miteinander vereinbar? ber diese Frage lıegen drei verschiedene Meınungen mıteinan-
der 1m Streit:

S1e selen schlechterdings unvereinbar; das Eigentumsrecht schließe diıe wırtschaft-
lıche Mitbestimmung AdUu»>,

bestimmten Voraussetzungen und 1n zewlissen yrenzen ließen S1i1e sıch mMI1t-
einander vereinbaren:

S1€E stünden 1n überhaupt heinem Verhältnis zueinander, lägen vielmehr 1ın Zanz
verschiedenen Fbenen und berührten einander überhaupt nıcht.

5o, W1€e wırtschaftliche Mıtbestimmung me1lst verstanden wırd, erscheıint die EYSTSE-
anntie Meınung nıcht 9888  — aut den ersten Blick einleuchtend, sondern be1i diesem Ver-
ständnıs der wirtschaftlichen Mıtbestimmung ISt S1e unwiıderlegbar schlüssig und -
treftend. Die rage ISt, ob dieses Verständnıs der wirtschaftlichen Miıtbestimmung, aber
auch das zugrunde lıegende Verständnıis dessen, W 4S 1in diesem Zusammenhang mi1t
„Eigentum“ gemeılnt 1ISt, zutrift.

Nach dieser weitverbreiteten ırrtümlichen Vorstellung bestünde dıe wirtschaftliche
Miıtbestimmung darın, da{fßs andere als der Eıgentümer, gemeınt siınd entweder die Be-
legschaft oder deren Gewerkschaft, dem Eıgentümer 1n die Verfügungen über se1n Ver-
mögen hineinreden, oder deutlicher ausgedrückt, auch seinen Wıllen über se1n
Eıgentum oder über Gegenstände se1ines Eıgentums schalten un walten wollen So VeT-

standen stieße wiırtschaftliche Mıtbestimmung oftenbar knallhart mıiıt dem E1ıgentums-
recht des Eıgentümers ZUSAININEN ; nıemand kann das leugnen und kein vernünftiger
Mensch leugnet das Strittig könnte LLUTLI se1n, ob unvernünftıge Menschen 21bt, die

Unsınniges einführen wollen Es annn nıcht geleugnet werden, da{( gelegent-
ıch Außerungen tallen, die klıngen, als ob Unsınniges beabsıichtigt ware
urch solche falschen Zungenschläge sollte INa  } sıch nıcht irremachen lassen; ine solche
Torheit darft INan vernünftiıgen Menschen nıcht

Persönliche Haftung schliefßt Mıtbestimmung AausSs

Wıe erklärt sıch dann aber, dafß selbst un Streng logısch denkenden Juristen die
Vorstellung weılt verbreıitet, nıcht apch herrschende Meınung iSt, die wiırtschaft-
ıche Mıtbestimmung greife 1n das Eigentumsrecht eiın? Der Grund 1St offenbar dieser,
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daß S1€e sıch 1in der 'Tat schwerwiegend auf auswirkt, das Wr nıcht Eıgentum 1m
sachenrechtlichen Sınn 903 BGB), ohl aber Eıgentum 1im heute gebräuchlichen -
tassenden Wortsinn 1St un als solches dem Schutz des Art steht, nämlich
1ın das Vermögen.

Jede unternehmerische Entscheidung, jedes Rechtsgeschäft des Unternehmens wirkt
sıch 1m CGsuten oder 1 Bösen auf das Vermögen dessen AausS, den WIr, weıl dıe Geschäfte
1ın seinem Namen, auf seıne Rechnung und Gefahr getätigt werden, als den „Inhaber“
des Unternehmens oder kurz als den „Unternehmer“ bezeichnen. Ile Geschäfte des
Unternehmens begründen vermögensrechtlıche Ansprüche seinen Cunsten oder Vel-

mögensrechtliche Verbindlichkeiten seinen Lasten. C Ww1e€e das 1 Regelfall
trifft, eigenes Vermögen 1m Unternehmen eingesetzt hat oder, W 4S allerdings 1L1UTLE selte-
Nner Ausnahmetall se1n dürfte, das Unternehmen ausschließlich mMi1t Fremdmiutteln be-
treibt 1, ob die sachlichen Produktionsmittel des Unternehmens se1n Eıgentum oder NUuUr

angemietet oder gepachtet, ob die sachlichen Betriebsmuittel (Roh- un Halbstofte
dgl.) Nur Eigentumsvorbehalt der Lieferanten gelıefert siınd und daher nıcht in

seınem, sondern ın deren Eıgentum stehen, das alles 1St der hıer betrachteten Rück-
siıcht belanglos, verschlägt nıchts.

Worauf ankommt, 1St allein dieses: durch die tür das Unternehmen getätigten (56-
schäfte wird das Vermögen des Inhabers ın Mitleidenschaft SEZOYCN, und WAar nıcht
L11ULr seın 1mM Unternehmen eingesetztes, sondern auch se1n on noch vorhandenes „Prı
vat”-Vermögen; se1ın Reinvermögen wächst oder schrumpft.

Ist iıne Juristische DPerson (AG oder dergleichen) Inhaberin des Unternehmens, hat
Ss1€e iın der Regel Nu  an das 1m Unternehmen eingesetzte Vermögen (steuerrechtlich „Be-
triıebsvermögen“). Anders dagegen, WEeNnNn 1ne physische Person oder ıne Personal-
gesellschaft Inhaberin 1St Dann verfügen diese Personen meı1st auch über APFIVat
Vermögen und dann erstreckt sıch dıe Haftung für Verbindlichkeiten des Unterneh-
INEeTNS auch aut dıeses. Ja noch mehr: ın diesem Fall haften die Inhaber des Unterneh-

nıcht 1L11UTr MI1t ıhrem Vermögen, sondern überdies mM1t iıhrer persönlichen
Erwerbskraft, volkstümlich ausgedrückt MIt Haut und Haaren.

Für Unternehmen, deren Inhaber ın dieser Weıse „persönlich“ haften, kommt daher
wirtschaftliche Miıtbestimmung ganz oftenbar nıcht ın rage Daß wirtschaftliche Mıt-

bestimmung und persönliche Haftung unvereinbar sınd, da{ß INa  - nıemand ine colche
Haftung aufzwıngen kann tür Geschäfte, dıe ohne oder Sal seıinen Wıllen Ml
tätıgt werden (können), versteht sıch VO  x selbst. Daftfür bedart keiner Berufung auf
Art un das Eigentumsrecht; das ergibt sıch AaUuUS der persönlichen Freiheıt;: da-
für mMag InNna  } siıch auf Art un: beziehen un das genugt.

Damıt 1ST die grobe Verwechslung enthüllt, dıe hıer 1m Spiel WAar: nıcht das Eıgen-
tumsrecht den Produktions- und Betriebsmitteln des Unternehmens, ohl aber die

persönliche Haftung für dessen Verbindlichkeiten schließt jede unabhängıg VO Wıllen
des Inhabers oder gar dessen Wıllen ausgeübte Fremdbestimmung 1m Unterneh-
inen zwingend AauS; Verbindlichkeiten, für die der Inhaber des Unternehmens persön-
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lich aftet, können 98808 muit seınem Wiıllen, 1 durch ıh celbst oder durch seine „Ver
ireter 1m Wıllen“, eingegangen werden. Darüber zibt NUu.  — eiıne Meınung.

Wagnıstragung keıin Ausschließungsgrund

Wıe aber verhält sıch, WenNnn entweder, Ww1e be1 der Jjuristischen Person, persönliche
Haftung VO vornhereın nıcht ın rage kommt, oder WE S1E wegbedungen (ausge-
schlossen) wiırd, der Inhaber also 1Ur mMi1t seinem 1M Unternehmen eingesetzten VermoO-

SC haftet, 1im übriıgen aber iıhm 1U die Wagnıstragung, die Chance der VermöO -

gensvermehrung durch Gewiıinne, aber auch das unvermeidliche Rısıko der Vermögens-
minderung bıs ZUT völlıgen Aufzehrung des 1m Unternehmen eingesetzten Vermögens
durch eintretende Verlu_ste verbleibt?

Um die Unvereinbarkeit der wirtschaftlichen Mıtbestimmung MI1t Art 14 auch
be1 den 1n der Rechtsform der oder anderer Juristischer Personen betriebenen
(Groß-)Unternehmen beweısen, wiırd regelmäßig geltend gemacht, die wirtschaft-
liche Miıtbestimmung mindere angeblıch die Gewıinnchance der Aktionäre oder
deren Beteılıgten, VOr allem aber, sS1e bürde ıhnen unbestreitbar eın Verlustrisiko
auf, wodurch der Wert iıhrer Anteıle gemindert werde.

uch hıer haben WIr nıcht miı1t dem Eıgentum den Produktions- und Betriebs-
mıitteln des Unternehmens CunNn, sondern ausschließlich mMI1t der Wagniıstragung und
deren Einwirkung aut das Vermögen (genau gesprochen auf das Reinvermögen oder
den abstrakten Vermögenssaldo) des Inhabers des Unternehmens bzw der dıe-
SCI „Inhaberschaft“ Beteıiligten. In der großen Mehrzahl der Fälle werden Vermögens-
beteilıgte und Wagnisbeteiligte eın und dieselben physischen oder juristischen Personen

se1n, Ja wırd [9) deren Vermögensbeteıiligung und Wagnisbeteiligung die gleiche se1n;
grundsätzlich aber sınd Vermögensbeteiligung und Wagnisbeteiligung urchaus VeEeT-

schiedene Dınge und sauber auseinanderzuhalten. Da{iß das keine theoretische Spitz-
findigkeit ohne praktische Bedeutung 1St, beweısen alleın schon dıe gpar nıcht selten
anzutreftenden verschiedenen Gattungen VON Aktıen (beispielsweise stimmrechtlose
Vorzugsaktıien), die bei gleicher Kapitalbeteiligung nıcht NUur unterschiedliche Anteile

Stimmrecht un Gewıinn gewähren, sondern auch dıe Beteiligung etwaıgen
Verlusten (Haftung) unterschiedlich regeln.

Darüber, ob die wirtschaftliche Miıtbestimmung die Erfolgschancen des Unternehmers
un damıt dıe Gewinnchancen der Unternehmenskapıital Beteilıgten beeinträchtigt
oder nıcht vielmehr steigert, lassen sıch NUur Mutmaßungen anstellen; da{(ß S1€e die Kapı-
talbeteıilıgten MmMi1t eiınem Rısıko belastet, das denen, dıe hre unternehmerischen Ent-
scheidungen Aaus eıgener un alleinıger Machtvollkommenheıt treften, unbekannt 1St,
nämlich etwaıge unternehmerische Fehlentscheidungen nıcht verhindern können,
niıchtsdestowenıger aber deren nachteilıge Folgen tragen mussen, 1St unmöglich
bestreıiten; WILeE schwer dieses Wagnıs wıegt, ob durch die der wirtschaftlichen Mitbe-
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stımmung zugeschrıiebenen besseren Erfolgschancen des Unternehmens kompensiert,
Ende Sar überkompensıiert wiırd, oder ob umgekehrt dem Rıisiko schlechteren
Funktionierens des „mitbestimmten“ Unternehmens noch hinzukommt, auch darüber
lassen sıch wıederum 11UTr Mutmaßungen anstellen, aber keine bestimmten Aussagen
machen.

So bleibt dabeı, da{fß be1 echter wirtschaftlicher Mıtbestimmung der Inhaber des
Unternehmens hinnehmen mußß, daß die nachteiligen Folgen auch seinen Wıillen
getroftener unternehmerischer Entscheidungen ıhm ZUur ST ftallen, sein Vermögen
schmälern. Das 1STt WAar kein (unmiıttelbarer) Eıingrift in se1n Vermögen, sondern unter-
wiıirft 1Ur die Erwerbstätigkeit mMLE Hilfe tremder Arbeitskräfte insotern eıner Beschrän-
kung, als deren Indienstnahme hınfort nıcht mehr den Charakter einseitiger Unterwer-
fung seine Weıisungsbefugnis haben darf, vielmehr dıe Arbeitnehmer miıt dem
„Inhaber“ InNnm und gleichberechtigt MI1t ıhm dıe Unternehmensleztung bestellen,

dafß diese sowohl ıhre Verfügungsgewalt über das 1m Unternehmen eingesetzte Ver-
mögen als auch ihre Weıisungsbefugnis gegenüber den 1m Unternehmen beschäftigten
Arbeitskräften nıcht VO „Inhaber“ als dem Träger des vermögensrechtliıchen Wag-
nısses allein, sondern VO  - ıhm und den 1mM Unternehmen Beschäftigten vA  IYM her-
leitet.

Woher dıe Befugnis, eın Unternehmen betreiben?

Nun wırd der „Inhaber“ des Unternehmens, der als solcher Träger des vermögens-
rechtlichen Wagnisses iSt. VO  D} Ausnahmefällen abgesehen zugleich auch
Inhaber des SOgEeENANNTEN „verantwortlichen“ Kapıtals oder doch mındestens daran be-
teiligt sein?; alsdann sıeht aber doch Aaus, als würde durch die wiırtschaftliche
Miıtbestimmung ın der treien Verfügung darüber und damıt iın den Aaus seiınem Eıgen-
u (Vermögen) erfließenden Rechten merkliıch beschränkt.

Da aussıeht, 1St 1n der Tat nıcht leugnen; obhb dem 1aber wirklich ISt: hängt
eINZ1IY und allein davon ab, ob denn dıe Befugnis, überhaupt ein Unternehmen be-
treiben, und naherhiıin dıe Befugnis, andere Menschen dazu ın Dıiıenst nehmen, wirk-
lich aAM $ dem Eigentumsrecht erfließt.

Schon chlechthin die Befugnis, eın Unternehmen betreiben, erfliefßt nıcht AUuUSs dem
Eıgentumsrecht. Gerade der scharfsinnigste und zugleıch loyalste Gegner der wiırtschaft-
lıchen Mıtbestimmung, Franz Böhm, spricht das 1n nıcht überbietender Klarheit AUuUS!

„Eın Zusammenhang zwischen rechtlicher Legitimatıon unternehmerischer Betät1-
ung und Privateigentum esteht nıcht“ (Hervorhebung 1m Orıgıinal). „Alle AÄutoren,
die das Privateigentum für dıe Legitimationsgrundlage der unternehmerischen Betäti1-
Sung halten, verwechseln die Legıtımatıon eıner Zuständigkeıit mi1t der Ertolgs-
grundlage für 1ıne Tätigkeıit.“ Das Mag genugen der FTaZe ob die Befugnis, eın
Unternehmen betreiben, Aaus dem Eıgentumsrecht erfliefß
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Woher dıe Befugnıis, Menschen in Dienst nehmen?

Wıe aber steht die Befugnis, andere Menschen in Dienst nehmen? Lißt sıch
AaUus dem Eigentumsrecht dıe Befugnis oder ar eın Rechtsanspruch daraut herleiten,
dafß andere Menschen sıch 1n Dienst nehmen lassen und dabej sıch der Weisungsbefugnis
des Dienstgebers unterstellen? Diese Frage stellen heißt S1€E beantworten: da{ß VO  w}

einem derartıgen Rechtsanspruch keine Rede se1n kann, versteht sıch VO selbst. igen-
LU 1St Sachherrschaft, nıcht Herrschaft über Menschen. Sınnvol]l könnte INa  ® allenfalls
nach eiıner derartıgen Befugnıs fragen.

Für iıne solche Befugnis scheint sprechen, da{fß eın arbeıtsteiliger Prozefß, W1e€e
der Betrieb eınes Unternehmens ist. sıch ohne Weisungsbefugnis und Befolgung der
erteilten Weısungen unbestrittenermaßen nıcht durchführen aßt Eın Unternehmen,
in dem 1nNe Vielzahl VO  } Menschen autf verschiedenen Stufen durch verschıedenartige
Beıitrage zr Unternehmenserfolg zusammenwirken mussen, 1STt INa diese Bezeıich-
NUunNng auch tür manche Ohren hart klingen AaUus sachlicher Notwendigkeıt eın Herr-
schaftsverband. Daran aßt sıch nıchts andern;: die Ertahrung hat erwıesen, da{ß nıcht
einmal die Überführung AausSs Prıvat- iın Gemeineigentum 1M Vollkommunısmus daran

Üındern EIMMNAS. Wohl aber kann die Art der Herrschaft sehr verschieden
seIN; S1€e kann reine Fremdherrschaft der Kapıtalbeteiligten über die Arbeıtskräfte,
kann aber ebensogut ine VO denen, die Kapıtal (Sach- oder Fınanzmıittel), und VO

denen, dıie ıhre Arbeit un damıt ıhre Person einsetzen, gemeınsam bestellte un ıhnen
gemeınsam verantwortliche Herrschaft, also Mitherrschaft, se1n

Mufß das 1St 1ernach die entscheidende Fage iıne freiheitliche rechtsstaatliche
Ordnung beide Arten der Herrschaft, Fremdherrschaft und Mitherrschaft, 1mM Unter-
nehmen ZUEE treıen Wahl anbıeten, oder entspricht gerade eıiner freiheıitliıchen Ord-
NU1S, die Fremdherrschaft, WECINN schon nıcht völlig auszuschließen, doch 7zurück-
zudrängen, ıhr Beschränkungen aufzuerlegen, insbesondere ıhre Anwendung 1Ur in
bestimmten Grenzen, beispielsweıse 1U für kleine und mıiıttlere Unternehmen zu7zulas-
SCTL, dagegen für Großunternehmen VO  , eıiner estimmten Größenordnung oder Je
nach iıhrem wirtschaftliıchen und gesellschaftlichen Gewicht auszuschließen?

Nıcht das Eıgentum der eınen, sondern das „Nıcht-Eigentum“ der anderen entscheidet

In dieser Form gestellt wiıirkt dıe rage oftenbar suggest1V. Darum darf be] ıhr
nıcht se1ın Bewenden haben, sondern MuUu tiefer gegraben werden. SZUr freıen Wahl
stellen“ Wer wählt denn da eigentlıch und 7O1€ freı 1ST seine Wahl? Statt dessen annn
INa  ®} auch iragen: woher kommt denn, da{fß Arbeitskräfte sıch bereit finden, 1mM
SOgeENANNTLEN „freien“ Lohnarbeitsverhältnis siıch der Weisungsbefugnıis dessen, der
gestutzt aut die durch se1ın Vermögen ıhm gegebene „Erfolgsgrundlage“ (F Böhm) eın
Unternehmen aufmacht, un eben damıt sıch der Fremdherrschaft 1im Unternehmen
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unterstellen? Ganz unverkennbar 1St der Grund dafür keıin anderer als dieser, da{ß die
oroße Mehrzahl der Menschen eben dieser „Erfolgsgrundlage“ ermangelt. Niıcht Aaus

dem Eigentumsrecht der einen erfließt CDy sondern das Nicht-Eigentum der anderen
zwingt C3; da{fß freije Menschen, SOWeIlt die Rechtsordnung zuläfßt (und nıcht selten
über diıese Grenzen hınaus!), sıch 1n eın Lohnarbeitsverhältnis begeben, das ZWAar for-
mal AAneL ISt, tatsächlich aber Unterwerfung die Weıisungsbefugnis derer bedeu-
CEL die dank ıhrer besseren „Erfolgsgrundlage“ dıe stärkeren und mächtigeren sind.

Frühere Rechtsordnungen kannten das Arbeıitsverhältnis der Sklaverei. Deren Be-
seıt1gung bedeutete unbestreıitbar einen Eıngrift des Gesetzgebers 1n das E1gentum,
denn der Sklave War Eıgentum selnes Herrn. Auch die Hörigkeıit 1n verschiedenen
Stutfen und Graden hat als Rechtsverhältnis der Arbeit gegeben; auch deren Auf-
hebung orıff 1n vermoögenswerte Rechte iıhrer Herren ein; das hat nıcht gehindert, S1e
als mMi1t der Lebensordnung treier Menschen unvereinbar abzuschaffen. Das WEeNn auch
1Ur formal ‚Ireıe  « Lohnarbeitsverhältnis brachte 1mM Vergleıich ZUr Hörıigkeıt eınen
weıteren namhaften Fortschritt. ber auch damıt 1St das Ende möglıcher Entwicklung
nıcht erreıicht. Die Wirksamkeit der Gewerkschaften hat das zunächst LU  — formal
„freıe  « Lohnarbeitsverhältnis mehr und mehr miıt realem Gehalt Freiheit angereı-
chert. Der Arbeitnehmer braucht sıch die Arbeitsbedingungen nıcht mehr diktieren
lassen: die Gewerkscha andelt S1E 1n gleichberechtigter Verhandlung für ıh Aaus

Nichtsdestoweniger wırd das Lohnarbeitsverhältnis noch ımmer yleıch als ob siıch das
VO selbst verstünde als Unterwerfung die Weisungsbefugnis des anderen Ver-
tragspartners und dieser als der Keprasentant des Kapıtals verstanden Künftig,
möchte INa  S wünschen, sollten beide, Kapıtal un Arbeıt, gemeıinsam sıch der Leitungs-
gewalt der VO  e ıhnen beiden bestellenden und ıhnen beiıden verantwortlichen
Unternehmensleitung unterstellen, nıcht 1n Subordinatıion der Arbeit das Kapıtal,
sondern 1n durch die gemeınsam bestellte Unternehmensleitung koordinierter Ko-
operatıon.

Abgesehen VO  3 den durch das Betriebsverfassungsgesetz un dıe (Montan-)Miıtbe-
stımmungsgesetze eingeführten Beschränkungen alßt RN& Rechtsordnung das Lohn-
arbeitverhältnis mMi1t Subordination der Arbeit das Kapıtal: SCHAUCFK den
Inhaber und Wagnisträger des Unternehmens als Arbeıtgeber, bisher noch Inso-
fern 1St eın solches Lohnarbeıitsverhältnis unbestreitbar rechtmäßig und steht dem
Inhaber des Unternehmens rechtlıch frei, ıhm steht hein Verbot ımm Weg, Arbeits-
kräfte 1n dieser Weıse 1n seinen Dienst nehmen. Diese „rechtliıche Freiheit“ darf
aber nıcht 1n eın ıhm zustehendes, obendreın noch vermögenswertes Recht umgedeutet
werden, dessen Entzug demzufolge einem Eingrift 1n se1n Vermögen gleichkäme und
darum 1L1UTLr 1n den durch Art SEZOHCNECN Grenzen und mMi1t den dort bezeichne-
ten Folgen (Entschädigung!) zulässıg ware. Da{ß eın bestimmtes Handeln als nıcht-
wıderrechrtlich mMır rechtlich freisteht, besagt keineswegs, da{fß mır eın Rechtsanspruch
auf diese Handlungsfreiheit zustehe: S$1e steht un fällt MIt den sachlichen Vorausset-
ZUNSCH und MI1t der rechtlichen Ordnung, die S1e mMI1r 1n diesem oder jenem Ausmafß

600



Eıgentum und wirtschafllıche Mitbestimmung

zugesteht. Da die Rechtsordnung, 1n der Gesetzgeber, diesbezügliıch nıcht
willkürlich verfahren darf, sondern sıch ımmer auf gyute Gründe stutzen hat, steht
aut eiınem anderen Blatt

Für welche Art der Regelung jeweıls die besseren Gründe sprechen, verdient ZEW1S-
senhaft abgewogen werden. Hıer 1st ınsbesondere abzuwägen, W as schwerer wiegt:
auf der einen Seite werden Freiheiten der durch die bessere „Erfolgsgrundlage“ begün-
stıgten Kreıse beschnitten; dem steht auf der anderen Seite der erweıterte Freiheits-
aum der vielmals größeren Zahl derer vegenüber, die als Nıcht-Eigentümer dıeser bes-

„Erfolgsgrundlage“ ermangeln un sıch Aaus diesem Grund genötıgt sehen, sıch
der für Sze tremden, D nıcht VO ıhnen mit-konstitujerten Herrschaft 1mM Unterneh-
inen unterstellen. Aus dieser Zwangslage werden S1€e n  u in dem Ma{( befreit, W1e
dıe Rechtsordnung durch Gesetze über Mitbestimmung 1n Betrieb und Unternehmen
(wıirtschaftliche Miıtbestimmung) eın gestaltetes Lohnarbeitsverhältnis entweder LUr

noch 1n begrenztem Umfang zuläfßt oder völlıg ausschliefßt .
Als Ergebnis 1St testzustellen: weder die Befugnis, eın Unternehmen betreiben,

noch iınsbesondere dıe Befugnis des Eıgentümers, andere Menschen 1n der We1se in
Diıenst nehmen, da{fß S1e sıch seiner Weisungsbefugnis unterstellen, erfließt Aaus dem
Eıgentumsrecht. Diese Befugnisse sınd 1ın dem anzCch Umfang, 1ın dem s1e bestehen,
Ausfluß der 1n unNnseTrer Rechtsordnung bestehenden Privatautonomie; eben darum —

terliegen S1e aber auch den gleichen Beschränkungen wIıe die Privatautonomie celbst.
Gerade die Freiheit aller, also auch der Schwachen, schützen, dart die Priıvat-
autonomıe nıcht unbeschränkt se1n, sondern MUu 1in mannıgfacher Weıse eingegrenzt
werden. W ll INa  z jeden Preıs einen Zusammenhang 7zwıschen Unterstellung der
Arbeitnehmer dıe für s$1e fremde, nıcht VO ihnen mitkonstitujerte Herr-
chaft 1mM Unternehmen und dem FEıigentum herstellen, dann kommt als Bezugspunkt
nıcht das E1gentum der einen und deren Eigentumsrecht 1n Frage, sondern eINZ1g un
allein das Nicht-Eigentum der anderen, deren tatsächliche Eigentumslosigkeit.

Von den drei Begınn aufgezählten Meınungen über Eıgentumsrecht und WIrt-
schaftlıche Mıtbestimmung hat die 9 die deren Unvereinbarkeit behauptet, sıch als
völlig Anhaltbar erwıesen: Aaus der zweıten konnte als Wahrheitsgehalt herausgeschält
werden, da{fß persönliche Haftung für die Verbindlichkeiten des Unternehmens und
wiırtschaftliche Mitbestimmung eiınander ausschließen, da{ß also, wirtschaftliche Miıt-
bestimmung eingeführt werden soll, die persönliche Haftung ausgeschlossen werden
mufß Als uneingeschränkt zutreffend hat sıch die dritte Meınung erwıesen: Eıgen-
tum un wırtschaftliche Mıtbestimmung stehen 1n keinerlei Beziehung zueinander; s1€e
lıegen 1n verschiedenen Ebenen und berühren einander nıcht.
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Unternehmerfunktion unabhängıg VO  z Kapiıtalıstentunktion

Wıe erklärt siıch dann aber, da viele sowohl intelligente als auch rechtlich den-
kende Menschen VO  e der Unvereinbarkeit VO  —_ Eigentumsrecht un wirtschaftlicher
Mıtbestimmung nıcht 1Ur test überzeugt sind, sondern den wiıderrechtlichen Eıingrift
in die Eigentümerrechte als Zanz offenkundiıg ansehen und Sar nıcht begreiten können,
WwW1e€e INa ıh nıcht auf den ersten Blick erkenne un einsehe? Diese sıch befremdliche
Tatsache 1St (wıe schon gleıich Antfang angedeutet) sehr einfach erklären: das,
W 4S dıese Leute sıch wirtschaftliıcher Miıtbestimmung yorstellen, oreift iın der Tat
handtest in die Eigentümerrechte e1In; ıhre Argumentatıon 1ST absolut schlüssig; 1Ur

ıhre Prämisse (ihre Vorstellung VON der wirtschaftlichen Miıtbestimmung) 1St unzutref-
tend un daher unvermeıdlich auch hre sıch daraus ergebende Schlufßfolgerung.

Auch der rsprung dieser irrıgen Vorstellung 1St nıcht schwer entdecken; lıegt
in der Verwechslung und/oder alschen Ineinssetzung VO  — Kapıtalıst und Unternehmer.
Bedauerlicherweise hat die katholische Soziallehre iın befremdlicher Übereinstimmung
mi1t der Marxschen diesen Fehler, der 1n den Tagen VO  e} arl Marx einigermaßen
verzeihlich WAal, noch bıs iın die Jüngste elit mitgeschleppt. Von alters her War INa  -

gewohnt, da ein und derselbe Mann Kapıtalıst und Unternehmer Wafl; Unter-
nehmer se1n, rauchte INa  - LUr das nötıge Kapıtal haben: eıner esonderen Nnfier-

nehmerischen Begabung und unternehmerischen Leistung bedurfte nıcht:; genugte,
das Unternehmen eintach weıterzuführen, WI1e schon Vater und Großvater führ-
Len und wIıe I4  z ıhnen abgeschaut hatte. In eıner weıtgehend tradıitionell geführten
Wirtschaft hatte die Unternehmerfunktion kaum Gelegenheıit, in Erscheinung GLGUEN:
auch der Unternehmer selbst WAar sıch ıhrer kaum bewulßit; INa  Z W AAar dank dem ererbten
Vermögen zr Unternehmer „geboren“. Be1 vielen kleinen un mıttleren, sogenannten
„mıiıttelständischen“ Unternehmen hat sıch daran auch bıs heute noch nıcht vıiel gean-
ert

In einer dynamısch-expansıven Wıirtschaft dagegen Ww1e€e unserer heutigen ertordert
mındestens dıe Leitung oroßer un führender Unternehmen eın hohes Ma{fß unterneh-
merischer Qualifikation und unternehmerischen Eınsatzes: die Unternehmerfunktion
1St ZU entscheidenden Faktor geworden. Zugleich hat s1€e sıch personel] VO  e der Eıgen-
tümer-(„Kapitalisten“-)Funktion gvelöst. Dıie Mehrzahl der oroßen und ohl AUS-

nahmslos alle Größt-(Mammut-)Unternehmen werden heute VO Leuten geleitet, dıe
nıcht zugleich Eıgentümer dıeser riesenhaften, oft weltweiten Komplexe sind. Diese
oyroßen und größten Unternehmer verwalten f}remdes Eıgentum . Sprach INa  e trüher
VO  e} der „Irennung des Arbeiters VO Produktionsmitteleigentum“, dann esteht heute
be] den gyroßen Unternehmern, den Managern un Top-Managern, Sanz n  u die
gleıche Trennung; Wenn zutriıfft, da{fß diese TIrennung den Menschen „entfiremdet“,
annn siınd auch SIe ebenso WwW1€e der Arbeiter (und WwW1e€e nach Marx selbst auch der
Kapıtalıst!) gleicherweıse „entfremdet“.

Wer mi1t Marx un mi1t der hofftentlich als iınzwiıschen überwunden anzusehenden
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Posıition der katholischen Sozijallehre den Kapitalısten (Eıgentümer) personel] und
funktionell mı1ıt dem Unternehmer 1n 1Nns SEUZTE; der wırd fast unvermeı1dlich wirtschaft-
ıche Mıtbestimmung dahın mıßverstehen, dıe Arbeitnehmer wollten dem Eıgentümer
(Kapıtalıisten) in das ıhm kraft se1ines Eıgentumsrechts zustehende Verfügungsrecht
über seıne Produktionsmittel, über seın 1m Unternehmen eingesetztes Vermögen hinein-
reden, wollten sıch Mıtverfügung über dieses sein Vermögen anmaßen. Träte diese
Vorstellung VO der wiırtschaftlichen Mitbestimmung Z dann ware jedes Wort VET1-

schwendet; mi1t dem INa  e} versuchen wollte, den darin lıegenden Eıngrift in die Rechte
des Eıgentümers wegzudısputieren; läge klar auf der Hand; eın Blınder müfßte ıh
sehen. Hıer könnte 1Ur noch gefragt werden, ob oder welchen Voraussetzungen
eLwa Gründe des allgemeinen Wohls einen solchen Eıngriff 1n die Rechte des Eıgen-
tumers rechtfertigen. ber diese, bedauerlicherweise selbst be] Vorkämpfern der WIrt-
schaftlichen Mıtbestimmung manchmal anzutrefftende Vorstellung geht völlıg fehl; ıne
derartige wiırtschaftliche Mıtbestimmung ware unsınnıg und könnte sıch daher auch
nıemals auf Gründe des allgemeinen Wohls berufen; s1e ware rundweg abzulehnen.

Gemeinsam bestellte Unternehmensleitung

Was bisherigen Zustand unbefriedigend 1St und darum durch die wiırtschaftliche
Mıtbestimmung geändert werden soll, 1st doch dıeses. Der „Inhaber“ des Unterneh-
INeNSs yleichviel ob physische oder Juristische Person verfügt als Eıgentümer oder
jedenfalls IYLE ein Eıgentümer über das 1M Unternehmen eingesetzte Vermögen un
verfügt zugleich als Arbeitgeber über die Arbeitskraft der Arbeitnehmer, die sıch
durch den Arbeitsvertrag seıner Weisungsbefugnis unterstellt haben; dagegen verfügen
die im Lohnarbeitsverhältnis dieser Weıisungsbefugnis unterstehenden Arbeitnehmer
1m Unternehmen über nıchts, nıcht einmal über die Nutzung iıhrer eigenen Arbeits-
kraft Wıe kann dem abgeholfen werden? Gewiß nıcht dadurch, dafßs, w1e der Inhaber
des Unternehmens 1n seliner Eıgenschaft als Arbeıtgeber über die Arbeitskraft des
Arbeitnehmers verfügt, ınfort umgekehrt die Arbeitnehmer als die Belegschaft über
das 1m Unternehmen eingesetzte Vermögen verfügen oder doch mitverfügen. Fın sol-
ches Über-Kreuz-Verfügen ware 1L1U  e ıne närrische Spielereı, die nıchts Gutem
führen könnte. Die Lösung ann 1Ur darin bestehen, daß eın Dritz_ter‚ näamlıi;ch der VO

beiden Seıten, sowohl VO  e seıten derer, die Vermögen einsetzen, als auch VO  > selıten
derer, dıe ıhre Arbeıt einsetzen, bestellte Unternehmer (Unternehmens/leiter oder
kollektive Unternehmensleitung) sowohl über dıe 1m Unternehmen eingesetzten Ver-
mOgenswerte als auch über die darın tatıgen Arbeitskräfte verfügt und, WI1e seıne
Legitimatıion ın gleicher Weıse VO  e} beiden Seiten herleıitet, auch beiden Selıten für
seine Amtsführung gleicherweise verantwortlich 1St

Dıie wırtschaftliche Miıtbestimmung besteht darın, da{fß die Autorität, die 1im Unter-
nehmen sowohl über die Sach- un Finanzmuıittel als auch über die Arbeıtskräfte zC-
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bietet, und die, wenn das Unternehmen funktionieren soll;, ımmer LUr 1Nne se1n kann,
VO  ; den „Kapıtaleinsetzern“ und den „Arbeıitseinsetzern“ gemeinsam honstituiert wiırd.
Im Gegensatz dem herkömmlichen Zustand, wonach dıie Kapitaleinsetzer entweder
selbst das Unternehmen leiten oder doch allein und Aus eigener Machtvollkommenheit
dıe Unternehmensleitung bestellen, wirken die Arbeitnehmer nıcht LUr beiläufig oder
1n untergeordneter Weıse, sondern voll gleichberechtigt dabe; “  AI Damıt hat die
Unternehmensleıitung aufgehört, für die Arbeitnehmer „Fremdherrschaft“ se1n; sS1€e
hat sıch 1n ıne VO  >; ıhnen mit-konstituierte Herrschaft verwandelt. Wiährend die Kapı-
talısten bısher sıch die Weisungsbefugnis über den Arbeitseinsatz durch die bloße Lohn-
zahlung erkauften, zahlen s1e nunmehr eıiınen Ööheren Preıs. Sıe verzichten aut die H1S-
herige Alleinverfügung über iıhren Kapitaleinsatz 1mM Unternehmen, unterstellen diıesen
vielmehr der Verfügungsmacht der VO ıhnen gemeinsam mMiıt der Arbeitnehmerschaft
bestellten Unternehmensleitung. Im Ergebnis hat dann keiner mehr Alleinherrschaft
und o1ibt auch keine Fremdherrschaft mehr 1mM Unternehmen. Mußfßten bıs dahın die
Arbeitnehmer auf dıe freie Verfügung über hre Arbeitskraft verzı  ten, sowohl dar-
über, WaS S1e LunNn, als auch darüber 7U 1LE s$1e Ctun, verzichteten dıe Kapitaleinsetzer
auf nıchts, erwarben vielmehr der VO  —} ıhnen ohnehiın innegehabten Verfügungs-
macht über dıe Produktions- un Betriebsmittel des Unternehmens dıe Verfügung
über dıe Arbeitskräfte noch hınzu. Hıntort dagegen elısten beide einen beschränkten
Verzicht un gewınnen dafür autft dem Weg über die gemeinsam bestellte Unterneh-
mensleıtung die mıiıttelbare Mitverfügung über den Eıinsatz auch des anderen Teils

Gerade dieser Stelle zeıigt sıch der wesentliche Unterschied VO  . wirtschaftlicher
Miıtbestimmung aut Unternehmensebene un betrieblicher Miıtbestimmung. Be1l der
betrieblichen Miıtbestimmung andelt sıch 1n der Hauptsache darum, die (betrieb-
lıche) Herrschaftsstruktur rechtsstaatlich gestalten, ınsbesondere sıchern, dafß dıe
dem betrieblichen Leben eigentümlıchen Autoritatskonflikte nıcht nach dem Recht des
Stärkeren, sondern sachlıch und gerecht 1n eıner rechtsstaatlicher Vorstellung CENISPFE-
chenden Weiıse au  en werden. Im Unternehmen als dem Ort der Interessen-
konflikte reicht eın Wandel der Herrschaftsstruktur nıcht Aaus Um den gerechten Aus-

trag VO  7 Interessenkonflikten ZuLt wIıe möglıch sıchern, mussen Interessentrager-
chaft und Herrschaftsträgerschaft iın Übereinstimmung gebracht werden. Da Arbeit
un Kapıtal 1mM Unternehmen dıvergiıerende Interessen haben, mussen beide der
Herrschaft beteiligt se1n; da jedoch beide, W CII auch 1n verschiedener Weıse, VO  - Wohl
un Wehe des Unternehmens betroften bzw in Mitleidenschaft BEZOSCN werden, ıhre
Interessen also, allen Dıvergenzen 1mM einzelnen ZU VrOtz: etztlich und wesentlich
übereinstimmen, mussen beıide Interessentrager 2ıNne einheitliche, für S1e hbeide gleicher-
weılise verbindliche Herrschaft 1M Unternehmen bestellen, die VO beiden kontrolliert
wırd, 1n deren Ausübung aber heiner VO  — beiden hineinreden oder Sar sıch Eingrifte
erlauben darf

Im Jahre 1969 habe ıch dem Tıtel „Miıtbestimmung wer mMıiıt wem  e 1im MEef=-

Jag Herder, Freiburg, eın Buch VO  Z 300 Seiten herausgebracht, um dıe irrıge und irre-

604



Eıgentum UunN: wirtschaflliche Mitbestimmung

führende Vorstellung VO  ; der wirtschaftlichen Miıtbestimmung auszuraumen: Wer 111
miıt WE mıtbestimmen? ıcht die Arbeiter MI1t der Leitung des Unternehmens,
der in ıhre Entscheidungen hineinzureden, sondern MI1It dem „Käpital“. Und worın
so]] diese Mitbestimmung bestehen? Wesentlich darın, daß nıcht mehr das Kapıtal
alleın, sondern Kapıtal und Arbeit MMen die Unternehmensleitung bestellen, den
„Unternehmer“ 1ın seine Funktion einsetzen.

Den „Unternehmern“, dıe der wirtschaftlichen Miıtbestimmung noch wıderstreben, se1
dazu noch-eigens gESART 1St der Diskussion über die Mıtbestimmung 1St verdan-
ken, daß der Unternehmer, der bısher ımmer 1m Schatten des Kapitalısten stand, Wenn

nıcht Zar völlıg hinter ıhm verschwand, 1Ns Licht 1St und seine überragende,
für NseIe Wırtschaft unentbehrliche Funktion in iıhrer vollen Bedeutung erkannt und
anerkannt wird.

ME  NG

Der Großunternehmer Hugo Stinnes VOT der Sozialısıerungskommission: „Zıeht miıch AUuS$S nd Jagt miıch
splitternackt ber dıe Grenze: ıch Aaue sofort eın Unternehmen auf; ıch genieße ın aller Welt Kredit!“

Ist das Unternehmen 1n der Rechtsform der organısıert, ann 1st ENAUgCNOMMEN die Juristische
Person der „Inhaberin“ des Unternehmens, WOßCHCN dıe Aktıionäre Inhaber des „verantwortlichen“,

risıkotragenden (Eıgen-)Kapitals sınd, dem das Fremdkapıtal der Darlehensgeber und anderen
Gläubiger gegenübersteht.

Franz Böhm 1in dem Sammelwerk „Mitbestimmung?“, hrsg. V, Ot7z Briefts (Stuttgart 164, 165
In diesem Zusammenhang se1 der 1n Anm erwähnte Fall Hugo Stinnes als anschauliches Beispiel 1n
Erinnerung gerufen; spricht Bände!
. Eıne panz entscheidende Frage be1ı der Eınvernahme der Staatsrechtler ZUr Miıtbestimmung WAar diese, ob
enn eıne solche Miıt-Herrschaft, 1n der Sprache des Staatsrechts „condominium“ geENANNT, funktionieren
werde. Dıie Erfahrungen bspW. miıt dem 11U zweıjäahrigen Condominium Preufßens un!: ÖOsterreichs 1864
bıs 1866 ber Schleswig-Holstein siınd bestimmt abschreckend. Eıne wiırtschaftlıche Miıtbestimmung, be1 der
die beiden Partner einander blockieren, ware tür alle Beteilıgten 1L1UTFr eın Unglück. Dıie gleichberechtigte
und gleichgewichtige wırtschaftliche Mıtbestimmung mu unbedingt ausgestaltet se1ın, dafß CS einem
APatt gegenseıtigem Blockieren ıcht kommen ann der mındestens MIt Siıcherheit ıcht kommt. An
Mıtteln und egen, das sıchern, tehlt 65 ıcht Weiıl ıcht Zzu IThema dieses Autsatzes gehörig,
gehören Ausführungen ber geeıgnete Lösungen ıcht hierhin; nıchtsdestoweniıger erschıen dieser kurze
1nweıls ertorderlich.

Auf den Unterschied zwıischen Kapbpitalistenfunktion und Arbeitgeberfunktion einzugehen, der sich CN
MI1t dem 1l1er behandelten Thema berührt, würde den verfügbaren Raum

Mırt Berufung auft das Grundrecht der freien Berutswahl A4us Art 1 Abs E das echt aut Wahl
des Beruts „Unternehmer“ 1n dem ınn tordern, dafß 65 ZU herkömmlıi:chen Biıld dieses Berufts gehöre,
selbstherrlich ber „abhängige“ Lohnarbeiter verfügen, 1St grotesk, eıne ernsthafte Wiıderlegung

verdıenen. W ll INa  —_ schon überhaupt 1n eiıne Erörterung darüber eintreten, ann ware aut atz des
gleichen Absatzes verweısen: „Die Berufsausübung ann durch Gesetz geregelt werden.“ Soweılt das
herkömmliche Berufsbild des Unternehmers hınter den Erfordernissen des treiheıitliıchen und sozıalen
Rechtsstaats zurückbleibt, ann der Gesetzgeber CS diesen Ertordernissen NnNDASSEN ; ann das ıcht NUL,
sondern Art 20, Abs und Z Abs gebieten 65 iıhm

Wenn Eıgentum der „Entfaltung der Persönlichkeit“ (Art Z Abs GG) dient, ann gilt das 1n her-
vorragendem Ma{iß VO:  >; der Verfügungs- und Gestaltungsmacht ber diese riıesenhatten Komplexe fremden
Eigentums: „eigenen“ Eıgentums bfdarf es ZUTr Persönlıchkeitsentfaltung oftenbar ıcht unbedingt.
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